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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/10 Grundrechte

19/05 Menschenrechte

92 Luftverkehr

Norm

B-VG Art140;

LuftfahrtG 1958 §95 Abs1 idF 1993/898;

LuftfahrtG 1958 §95 Abs1 idF 1997/I/102;

MRKZP 01te Art1 Abs1;

StGG Art5;

Rechtssatz

§ 95 LuftfahrtG begegnet unter dem Gesichtspunkt des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsschutzes

keinen Bedenken. Zum einen ist nämlich o?enkundig, dass die vorgesehene Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen

im ö?entlichen Interesse gelegen ist und zum anderen besteht kein Anhaltspunkt dafür, der Eigentümer eines

Luftfahrthindernisses werde durch die VerpAichtung, dessen Kennzeichnung auf seine Kosten vorzunehmen,

unverhältnismäßig belastet.
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